
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 8 ErwSchVG Förderung
 ErwSchVG - Erwachsenenschutzvereinsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 23.08.2018

1. (1)Der Bundesminister für Justiz hat den Vereinen den Aufwand, der mit den in diesem Bundesgesetz

vorgesehenen Leistungen im Zusammenhang steht, im Rahmen der jeweils im Bundesfinanzgesetz für diese

Zwecke verfügbaren Geldmittel zu ersetzen. Dabei ist eine ausreichende Versorgung der Betroffenen mit

gerichtlichen Erwachsenenvertretern, Patientenanwälten und Bewohnervertretern sicherzustellen.

2. (2)Der Verein hat sich dem Bund gegenüber zu verpflichten, über die widmungsgemäße Verwendung der

Geldmittel alljährlich Bericht zu erstatten, Rechnung zu legen und zum Zweck der Überwachung der

widmungsgemäßen Verwendung der Mittel Organen des Bundes die Überprüfung der Durchführung durch

Einsicht in die Bücher und Belege sowie durch Besichtigung an Ort und Stelle zu gestatten und ihnen die

erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Der Verein hat sich weiter zu verpflichten, bei nicht widmungsgemäßer

Verwendung der Geldmittel oder Nichteinhaltung der angeführten Verpflichtungen die Mittel dem Bund

zurückzuzahlen, wobei der zurückzuzahlende Betrag für die Zeit von der Auszahlung bis zur Rückzahlung mit drei

Prozentpunkten über dem jeweils geltenden Basiszinssatz pro Jahr zu verzinsen ist.
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